
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/3/10 87/16/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1988

Index

20/11 Grundbuch

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GBG 1955 §53 Abs1 letzter Satz;

GGG 1984 §26 Abs2 Satz1;

GGG 1984 TP9 Anm12 litb;

GGG 1984 TP9 C litb Z5;

Rechtssatz

Für Eintragungen der Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Verpfändung mehrerer (hier sieben)

Liegenschaften ohne beantragter Aufnahme der Bedingung des § 53 Abs 1 letzter Satz GBG sind entsprechend oft (hier

siebenmal) die Gerichtsgebühren zu entrichten.
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